
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und der

Hans-Wendt-Stift ung ( HWSI),

Am Lehester Deich 17-19,28357 Bremen,

wird folgende

Vereinbarung nach S 78 b SGB Vlll

geschlossen:

1. Gegenstand

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen, die die Hans-Wendt-Stiftung, Am Lehester

Oeün 17-19,2B1ST Bremen - im folgenden Einrichtungsträgerin genannt - in der stationär

betriebenen Sozialtherapeutischen Wohn- und Betreuungseinrichtung Walle, Utbremer

Str. 104, 28217 Bremen für psychisch auffällige Jugendliche erbringt, die einen Anspruch auf

Leistungen für Betreuung und Unterkunft nach den SS 34, 35a und 41 SGB Vlll haben.

Die Leistungsvereinbarung erfolgt auf der Grundlage des Leistungsangebotstyps Nr. 6 -
Heimerziehgng - Jugendwohngemeinschaft der Anlage 2.6zum Landesrahmenvertrag nach $
78 f SGB Vlll (Anlage 1).

ln der Utbremer Str.104 werden junge Menschen ab 16 Jahren betreut, so dass abweichend

zum geeinten Leistungsangebotstyp Nr. 6 ein Schlüssel von 1:2 (inkl. 0,51 VK Psychologe)

und keine Rund um die Uhr Betreuung vorzuhalten ist'

Die Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer Vergütung

und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Landesrahmenvertrages nach

S 78 f SGB Vlll vom 15.1 1.2001 in der neuesten Fassung.

2. Leistung

2.1. Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht den in der

Vertragskommission SCg Vttt festgelegten Leistungsangebotstypen. Näheres zu Art, lnhalt,

Umfang und Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungstypenbeschreibung gem. LAT

6 (Anlage 1) zu entnehmen.

2.2. Die Leistungen werden auf der Grundlage der pädagogischen Fachstandards und der

vereinbarten personellen Ausstattung unter Beachtung der im Betriebserlaubnisverfahren
genannten Regelungen, Auflagen und Nebenbestimmungen erbracht. lnhalt, Umfang und

öualität der Leistungen sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall

gewährleistet ist. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das

Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

2.3 Es gilt der Landesrahmenvertrag nach S 78 f SGB Vlll in seiner aktuellen Fassung.

2.4 Die Einrichtung verfügt über eine Kapazität von insgesamt B Plätzen, die Auslastung

wird (kalkulatorisch) mit 93 % angesetzt

2.5 Das zur Erbringung der Leistungen vereinbarte Personal ist dem beigefügten

Kalkulationsschema (Anlagen 2-4) zu entnehmen; dieses ist Vertragsbestandteil. Es ist
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ausschließlich hinreichend qualifiziertes und geschultes Personal ggf. mit entsprechender

Berufserfahrung in dieser Maßnahme einzusetzen.

2.6 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend

der jeweiligen Leistungsangebotstypenbeschreibung persönlich geeignet ist. BeiAbweichung
von den jeweils vom Landesjugendamt als sozialpädagogische Fachkräfte definierten

Qualifikationen besteht ein Entscheidungsvorbehalt der SASJI bezüglich der Vergleichbarkeit

von Qualifikationen. Vor Beschäftigung anderer Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung,

besonderer fachpraktischer Erfahrungen und Kenntnisse so qualifiziert sind, dass sie

bestimmte pädagogische Aufgaben übernehmen könnten, ist Einvernehmen mit dem

Leistungsträger u nd/oder Landesjugendamt herzustellen.

2.T Der Leistungserbringer hat sichezustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder

vermittelt, die nicht wegen einer der in $ T2aSatz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechtskräftig

verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem

Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis nach $

30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen. Unbeschadet dessen hat

der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt

wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine solche Straftat begangen zu haben,

Ermittlungen zur Strafuerfolgung eingeleitet worden sind.

2.8 Gem. $ 8a SGB Vlll ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende

Kindeswohlgefährdung für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken

mehrerer Fachkräfte das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung

verpflichtet dies bei Kenntnis von einem Gefährdungsrisiko ihren Schutzauftrag unmittelbar

wahrzunehmen und /oder das zuständige Jugendamt unvezüglich zu informieren.

2.g Etwaige Zusatzleistungen, hiezu zählen Taschengeld, Fahrtkosten, mehrtägige

Klassenfahrtön und die Erstausstattung für Bekleidung, sind nicht Gegenstand dieser

Vereinbarung, wohl aber Aufiruendungen für pädagogische Gruppenfahrten. 
-

3. Leistungsentgelt

3. 1 Für die Geltungsdauer ab 1.6.2026 dieser Vereinbarung beträgt die
Gesamtvergütung in Höhe von

224,98€
pro Person und Tag.

Die Gesamtvergütung gliedert sich in ein Entgelt für das Regelleistungsangebot

in Höhe von 218,52€
pro Person und Tag

sowie ein Entgelt

für betriebsnotwendige lnvestitionen

in Höhe von 6,46 €pro Person und Tag.

3.1.1 Für die Geltungsdauer ab 1.3.2027 dieser Vereinbarung beträgt die
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Gesamtvergütung in Höhe von

227,72€,
Pro Person und Tag.

Die Gesamtvergütung gliedert sich in ein Entgelt für das Regelleistungsangebot

in Höhe von22'1,26€
pro Person und Tag

sowie ein Entgelt

für betriebsnotwendige lnvestitionen

in Höhe von 6,46 €pro Person und Tag

3.1.2 Für die Geltungsdauer ab 1.1.2028 dieser Vereinbarung beträgt die
Gesamtvergütung in Höhe von

230,04€
pro Person und Tag.

Die Gesamtvergütung gliedert sich in ein Entgelt für das Regelleistungsangebot

in Höhe von 223,58 €
pro Person und Tag

sowie ein Entgelt

für betriebsnotwendige I nvestitionen

in Höhe von 6,46 €pro Person und Tag

Einzelheiten zur Ermittlung der genannten Pauschalen sind dem als Vereinbarungsbestandteil
beigefügten Kalkulationsschema (Anlagen 2-4) zu entnehmen.

3.2 Bei vorübergehender, kurzfristiger Abwesenheit (bis drei Tage) des in Obhut
genommenen Kindes aufgrund von Krankenhausaufenthalt, Entweichung,
ProbewohnenA/orstellung in einer anderen Einrichtung wird das Entgelt grundsätzlich

weitergezahlt; die Einrichtung hält auch während dieser Zeit den notwendigen
Betreuungskontakt aufrecht. Sprechen die konkreten Umstände dafür, dass mit einer der oben
genannten Abwesenheitsgründe die lnobhutnahme beendet und der Platz nicht weiter
freizuhalten ist, entfällt ab dem auf den Entlassungstag folgenden Tag die
Entgeltü bernahmeverpflichtun g des öffentlichen J ugend hilfeträgers.

3.3 Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn sie vom zuständigen öffentlichen Träger der
Jugendhilfe bewilligt wurde; mit der lnobhutgabe durch das zuständige Jugendamt ist diese
Voraussetzung erfüllt.
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4. Prüfu ngsverei nbarun g, Qualitätsentwickl un g u nd Dokumentation

4.1 Die Grundsäfte und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote

sowie Bestimmungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung leiten sich aus dem im

Betriebserlaubnisverfahren nach S 45 SGB Vlll getroffenen Regelungen sowie dem

Landesrahmenvertrag nach $ 7Bf SGB Vlll ab. Somit erfolgt auch die Berichterstattung analog

der Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qualitätsentwicklung (Berichtsraster) in der jeweils

aktuellen Fassung. Die Berichte sind dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe jeweils

zum 31. März alle zwei Jahre vorzulegen und gehen gezielt auf die im trägerindividuellen
Konzept hinterlegten Schwerpunkte der Qualitätssicherung in Bezug auf die Dokumentation

und Selbstevaluation ein. Zukünftige Ergebnisse der Vertragskommission zut
Qualitätsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf das Berichtswesen in Form eines

standardisierten Rasters, sollen dabei berücksichtigt werden.

4.2 Mit dem bekannten Formblatt erfolgt die Übermittlung der für das Berichtswesen

erforderlichen Daten an die zuständige Stelle.

4.3 Ergänzend vereinbaren die Vertragspartner, dass der Leistungserbringer ab Beginn

der Laufzeit dieser Vereinbarung nach vorheriger Absprache die Entwicklung und den Einsatz

des Personals (Funktion, Qualifikation, Stellenanteil, Eingruppierung, Erfahrungsstufen, etc.)

sowie der Fallzahlen in einer Übersicht darstellt.

4.4 Sollten sich auf Basis von 4.2 dieser Vereinbarung oder darüber hinaus Anhaltspunkte

ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung

begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öffentlichen Jugendhilfeträger auf

Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beurteilung notwendige und geeignete

Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf Anfrage die erforderlichen Auskünfte. Ziel

solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel für die Zukunft einvernehmlich abzustellen. Zudem

hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe das Recht zu einer angemeldeten Prüfung

dieser Unterlagen vor Ort. Diese wird rechtzeitig angekündigt und gemeinsam terminiert. Die

Datenschutz-Grundverordnung ist zu beachten. Entsprechend ist die Einsichtnahme von

individuellen, personenbezogenen Daten nur nach vorheriger Absprache und ggf.

erforderlicher Zustimmung möglich. Die Einsichtnahme personenbezogener Daten erfolgt

dann pseudonymisiert nach $4 DSG-EKD.

lnhalt der Vor-Ort-Prüfung kann darüber hinaus sein:

. sich vor Ort ein Bild von der Leistungserbringung zu verschaffen,
o lnaugenscheinnahme von Personen, Personalakten (Arbeitsverträge etc.),

Ausstattung und Sachen,
. Einsichtnahme in die Leistungsdokumentationen und andere relevante

Aufzeichnungen,
. Befragung von Leistungsempfänger:innen und anderen beteiligten Personen zur

überprüfung des vereinbarten quantitativen Leistungsumfanges (wird in Abstimmung
mit Case-Management sowie ggf. Einrichtungsaufsicht und Leistungserbringer
durchgeführt).



Seite -b- zur Vereinbarung über ein Leistungsentgelt für die Hans-Wendt-Stiftung, Utbremer Str. 104 - gültig ab

01.06.2026

5. Verei n baru ngszeitraum

S.1 Diese Vereinbarung gilt ab dem 01.06.2026 mit einer Mindestlaufzeit von 20 Monaten

(also bis 31.01.2028).

5.2 Zur teipeisen oder vollständigen Aufhebung der Vereinbarung bedarf es der

schriftlichen Kündigung. Bezieht sich die Kündigung auf die Vergütungsvereinbarung, ist eine

Frist von 6 Wochen einluhalten. Für die übrigen Bestandteile gilt eine Kündigungsfrist von drei

Monaten.

S.3 Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch

gesetzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann diese

Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der

Anpassung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer

Neuvereinbarung gelten die bisherigen Regelungen weiter.
Eine Anderung Oel Vereinbarung während der Vereinbarungslau2eit ist nur zulässig, wenn

unvorhersehbäre und wesentliche Veränderungen der der Vereinbarung zugrundeliegenden

Annahmen eintreten, die für eine oder beide Vereinbarungspartner das Festhalten an der

Vereinbarung unzumutbar machen.

6. Sonstiges

6.1. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen

Bestimmungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den

Vertragsparteien durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung

moglichsi nahekommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch

sozialgesetzbuch (sGB x) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

6.2 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem

BremlFG sein.

6.3 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu beach-

ten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landesmindestlohns

zu vergüten

6.4 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung in Anlehnung an den Tarifuertrag für

den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) SuE sowie für das übrige Personal in Anlehnung an

den TV-L Allgemein in seiner aktuellen Fassung und den geltenden Entgelttabellen' Die im

Vertragsentgält enthaltenen Lohnkosten sind in voller Höhe an das Betreuungspersonal

weiteriuleiten. Der Leistungserbringer erklärt sich bereit die gezahlten Gehälter nach den

Anforderungen des Kostenträgers nachzuweisen.

6.5 Um auf extreme Abweichungen bei den Sachkostensteigerungen in Vereinbarungen mit

einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten reagieren zu können, löst eine Abweichung der

zugrunde gelegten lnflationsrate von mehr als S-%-Punkten gemäß VK-Beschluss zur TV-L-

Urisetzung vom t 5.04.26 ein beidseitiges Sonderkündigungsrecht aus (also z. B. statt 1,5 %

Preissteigerung > 6,5 % Steigerung).

6.6 Alle Anlagen dieser Vereinbarung sind Vertragsbestandteil-
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Geschlossen: Bremen, im Juni2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend,
und lntegration

Einrichtu nn

Anlage 1: Leistungsbeschreibung (liegt vor)

An lage 2 : Berech n u n gsbogen ab 1 .6.2026 bis 28.2.2027

Anlage 3: Berechnungsbogen ab 1.3.2027 bis 31 .12-2027

Anlage 4: Berechnungsbogen ab 1.1.2028


